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RS OGH 1966/11/24 9Nds518/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1966

Norm

StPO §62

Rechtssatz

Strafsachen können gemäß § 62 StPO nur ausnahmsweise einem Gericht abgenommen werden; aus bloßen

Zweckmäßigkeitsgründen (zB Mangel eines geeigneten Verhandlungssaales) kann eine Delegierung nicht verfügt

werden.
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